
Organisation

Jugendausschuss
Zwischen den JVV nimmt der Jugendausschuss grundsätzlich deren Aufgaben wahr.


Jugendreferent*in und gewählte Vertreter*innen

jugend@dav-duisburg.de
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Doppelspitze Jugendreferent*in
Die beiden Jugendreferent*innen sind für die Organisation und die Koordination der Jugendarbeit und 
die Zusammenarbeit im Sektionsvorstand zuständig.
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Jugendvollversammlung
Die Jugendvollversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium der Sektionsjugend und findet 
einmal im Jahr statt.


Teilnahme- und stimmberechtigt in der Jugendvollversammlung sind alle Mitglieder der Sektionsjugend 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres (27. Geburtstag). 

Teilnahmeberechtigt sind ferner alle Mitglieder nach § 1, wenn sie nicht schon nach Abs. 2 
teilnahmeberechtigt sind und alle Leiter*innen von Kinder- und Jugendgruppen der Sektion
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